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Deckungskonzept Haftpflichtversicherung  
PrivatSchutz 04/2025  
 
Diese Übersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar.  
Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich  
ausschliesslich aus den laut Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie  
aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen und Klauseln.     

 

Privathaftpflicht 
 

Versicherte Schäden  Versicherungssumme 
 
 Klauseln Basis Komfort Top 

Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden, pauschal bis 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR  50 Mio. EUR 

     
     

Versicherte Schäden Entschädigungsgrenze  
innerhalb der Versicherungssumme   

   
 Klauseln Basis Komfort Top 

Vorsorge-Versicherung, pauschal 
 
Mietsachschäden z. B. an durch Sie 
gemieteten Gebäuden, Grundstücken 
(auch Pacht), Wohnräumen 
 
Internetrisiko für durch Sie verursachte 
Schäden durch Austausch, 
Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten weltweit 
 
Forderungsausfalldeckung  
für Personen- und Sachschäden,  
die Ihnen durch einen Dritten zugefügt 
wurden und bei diesem nicht realisiert 
werden konnten 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

• inkl. Kosten der Rechtsverfolgung 
(subsidiär) 

• inkl. Gewaltopferschutz und 
telefonische rechtliche 
Erstberatung (subsidiär) 

AH025-01 
 
AH025-01 

– 
 
– 

– 
 
– 

50.000 EUR 
 

100.000 EUR 
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Selbstbeteiligung    
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Selbstbeteiligung je Schadenfall  0 EUR 
150 EUR 
250 EUR 

0 EUR 
150 EUR 
250 EUR 

0 EUR 
150 EUR 
250 EUR 

     
     

Versicherte Personen  Versicherungsschutz 
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Sie     

Ihr ehelicher oder eingetragener 
Lebenspartner 1,2 

    

Ihr nichtehelicher/ nichteingetragener 
Lebenspartner, soweit dieser mit Ihnen 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, dort 
behördlich gemeldet ist und weder Sie 
noch Ihr Lebenspartner verheiratet sind 
oder eine andere eingetragene 
Lebenspartnerschaft besteht1,2 

  
ohne Antrag 
und Namens-
nennung 

 
ohne Antrag 
und Namens-
nennung 

 
ohne Antrag 
und Namens-
nennung 

In Ihrem Haushalt beschäftigte 
Personen in ihrer Tätigkeit, z. B. 
Haushaltshilfe, Gärtner, Kinderfrauen, 
Pflegepersonen (gilt auch in der Single-
Version mitversichert) 

    

Minderjährige Personen in Ihrem 
Haushalt für die Dauer von bis zu 
24Monaten (z. B. Au Pair, Austausch-// 
Gastschüler, Babysitter)1 

    

Ihre nicht berufstätigen Eltern oder die 
nicht berufstätigen Eltern Ihres 
Lebenspartners in häuslicher 
Gemeinschaft mit Ihnen lebend1,2 

    

Ihre Eltern oder Großeltern oder die 
Ihres Lebenspartners in 
Betreuungseinrichtungen (subsidiär)1,2 

AH001-02 – –  
ohne Antrag 
und Namens-
nennung 

Ihre unverheirateten Enkel in häuslicher 
Gemeinschaft mit Ihnen lebend bis 
Beendigung der Schul- oder 
Berufsausbildung und 1 Jahr danach1,2 

    
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 Klauseln Basis Komfort Top 

Alleinstehender Familienangehöriger in 
häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen 
lebend1 

AH002-01 – –  
ohne Antrag 
und Namens-
nennung 

Ihre Kinder, die unverheiratet sind und 
nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben1 
 
• ...bis Beendigung deren 

ununterbrochener Schul- oder 
unmittelbar anschließender 
Berufsausbildung 

• ...nach Beendigung deren Schul- 
oder Berufsausbildung in 
häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen 
lebend ohne Altersbegrenzung 

• ...nach Beendigung deren Schul- 
oder Berufsausbildung bei 
unmittelbar anschließender 
Arbeitslosigkeit für max. 1 Jahr 

• ...mit geistiger Behinderung ohne 
Altersgrenze in häuslicher 
Gemeinschaft mit Ihnen oder in 
einer Betreuungseinrichtung 
lebend (subsidiär) 

• ...mit körperlicher Behinderung 
ohne Altersgrenze in häuslicher 
Gemeinschaft mit Ihnen oder in 
einer Betreuungseinrichtung 
lebend (subsidiär) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schäden durch mitversicherte nicht 
deliktfähige Personen 

AH028-01 – 500.000 EUR  
Personen- und 
Vermögens-
schäden  
100.000 EUR 
Sachschäden 

500.000 EUR  
Personen- und 
Vermögens-
schäden  
100.000 EUR 
Sachschäden 
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Auslandsaufenthalt bei 
Beibehaltung des deutschen 
Erstwohnsitzes   

 Geltungsdauer   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

EWR*-Staaten, Schweiz, oder dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland 

 zeitlich 
unbegrenzt 

zeitlich 
unbegrenzt 

zeitlich 
unbegrenzt 

weltweit  3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 

     

Auslandsaufenthalt bei 
Beibehaltung des deutschen 
Erstwohnsitzes 

 Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Kautionsleistung bei Schäden im 
Ausland 

 25.000 EUR 50.000 EUR 300.000 EUR 

     
 
 

    

Mieter, Besitzer und Pächter von 
Immobilien, Grundstücken und 
den dazugehörigen Heizöl-/ 
Gasanlagen, Anlagen von 
erneuerbaren Energien - Inland 

 Versicherungsschutz   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihr/e selbstgenutzte/s 
• Wohnung (eine oder mehrere) 
• Ein-, Zwei-, Dreifamilienhaus 
• Wochenend-/ Ferienwohnung 
• Wochenend-/ Ferienhaus 
• eines Schrebergarten, eines 

Wohnwagen, dazugehörige Garagen, 
Stellplätze und Gärten 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Flüssiggastanks     

Abwassergrube und/ oder 
Kleinkläranlage 

    

Schäden aus Ihrer Streu-, Räum- und 
Reinigungspflicht soweit diese 
mietvertraglich übernommen wurden 

    
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Nicht zu Ihrem gemieteten Ein-, Zwei-, 
Dreifamilien-, Wochenend-/Ferienhaus 
und/oder  
Wochenend-/Ferienwohnung gehörige 
privat gemietete einzelne Garage  
(subsidiär) 

AH003-02 – –  

Schäden aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung einer 
Ferienwohnung/eines -hauses in 
Deutschland 

    

Ihr unbebautes Grundstück in 
Deutschland (auch Pächter) 

 bis 1.500 qm 
ohne Antrag 
ohne Adress-
nennung 

bis 1.500 qm 
ohne Antrag 
ohne Adress-
nennung 

bis 10.000 qm 
ohne Antrag 
ohne Adress-
nennung 

Unterhaltung einer Wandladestation/ 
Wallbox 

AH035-01 – –  

Sie als Betreiber eines 
Balkonkraftwerkes 

AH021-02 –   

     
     

Mieter, Besitzer und Pächter von 
Immobilien, Grundstücken und 
den dazugehörigen Heizöl-/ 
Gasanlagen, Anlagen von 
erneuerbaren Energien – Ausland 
(in einem EWR*-Staat, Schweiz 
oder dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland) 

 Versicherungsschutz   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihr/e selbstgenutzte/s 
• Ein-, Zwei-, Dreifamilienhaus 
• Ferienwohnung 
• Ferienhaus 
• dazugehörige Garagen und Gärten, 

eines Schrebergarten, abgestellter 
Wohnwagenanhänger 

AH009-02 – –  

Schäden aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung einer 
Ferienwohnung/eines -hauses, weltweit 

    

Ihr unbebautes Grundstück (auch 
Pächter) 

AH010-02 – – bis 10.000 qm 
ohne Antrag 
ohne Adress-
nennung 
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Unterhaltung einer Wandladestation/ 
Wallbox 

AH035-01 – –  

Sie als Betreiber eines 
Balkonkraftwerkes 

AH021-02 – –  

     
 
 

    

Gewässerschäden  Versicherungsschutz 
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Heizöltanks oberirdisch im In- und 
Ausland 

AH007-02 – 10.000 Liter 12.000 Liter 

Heizöltanks unterirdisch m In- und 
Ausland  

AH008-02 – – 12.000 Liter 

Kleingebinde, Gesamtmenge 
(Gewässerschaden) 

 500 Liter 1.000 Liter 1.000 Liter 

Restrisiko (Gewässerschaden)     

 
 

    

Schlüsselverlust  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

   
 Klauseln Basis Komfort Top 

fremder privater Schlüssel/Codekarten/ 
Transponder 

 5.000 EUR 
 (SB 150 EUR) 

25.000 EUR 
(SB 150 EUR) 

250.000 EUR 

fremder beruflicher Schlüssel 
(Dienstschlüssel)/ Codekarten/ 
Transponder 

AH011-02 – 25.000 EUR 
(SB 150 EUR) 

250.000 EUR 

ehrenamtlicher Schlüssel/Codekarten/ 
Transponder 

AH012-02 – – 250.000 EUR 

     
     

Fahrzeuge zu privaten Zwecken  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihr Gebrauch von Modellfahrzeugen  
zu Land und Wasser 

    

Ihr Gebrauch von Kiteboards, -buggys 
und Strandsegler 

    

Ihr Gebrauch von Kfz bis zu 6 km/h 
bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit 

    
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Krankenfahrstühle, Elektrorollstühle     

Ihr Gebrauch von Kraftfahrzeug-
anhängern, für die keine Zulassungs- 
oder Versicherungspflicht besteht 

    

Ihr Gebrauch von selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen und Stapler zu 
privaten Zwecken bis zu 20 km/h 
bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit 

    

Ihr Gebrauch von selbst fahrenden 
Arbeitsmaschinen zu privaten Zwecken 
bis 20 km/h 

    

Ihr Gebrauch von Kfz, für die keine 
Zulassungs- oder Versicherungspflicht 
besteht, auf nicht öffentlichen Wegen/ 
Plätzen ohne Geschwindigkeits-
begrenzung 

    

Ihr Gebrauch von Elektrofahrrädern, für 
die keine Zulassungs- oder 
Versicherungspflicht besteht 

    

Ihr Gebrauch von Golfwagen auf 
Golfplätzen 

    

     
     

Kfz-Zusatzleistungen  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihr gelegentlicher Gebrauch fremder, 
versicherungspflichtiger Kfz im 
europäischen Ausland  
(Mallorca-Deckung) 

AH030-01 –   

Rabattrückstufung (Kfz-Haftpflicht)  
bei geliehenen Kfz 

AH031-01 –   

     
     

Kfz-Zusatzleistungen  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Schäden an fremden von Ihnen 
gemieteten Kfz durch Betankung 
und/oder Reinigungs-, Pflege-, 
Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten 

AH032-01 – 2.500 EUR 
(SB 150 EUR) 

2.500 EUR 
(SB 150 EUR) 
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Schäden beim Be- und Entladen  
Ihres Kfz oder Kfz-Anhängers 

AH033-01 – 10.000 EUR 
(SB 150 EUR) 

10.000 EUR 
(SB 150 EUR) 

     
     

Wasserfahrzeuge zu privaten 
Zwecken   

 Versicherungsschutz   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihr Gebrauch von Ruder-, Paddel-, 
Schlauchbooten ohne Motoren oder 
Treibsätze, Kanus (subsidiär) 

    

Ihr Gebrauch von fremden Segelbooten 
ohne Motoren (subsidiär) 

    

Ihr Gebrauch von fremden 
Motorbooten bis 110 kW/fremden 
Segelbooten mit Motor bis 30 qm 
Segelfläche, kurzfristig gemietet 
(subsidiär) 

    

Ihr eigenes Motorboot mit Motor oder 
Treibsätzen bis 11 kW (15 PS) sowie Ihr 
eigenes Segelboot bis 25 qm 
Segelfläche mit und ohne Motor und 
einer Rumpflänge von 7 m (subsidiär) 

    

Der Gebrauch Ihrer eigenen/fremden 
Windsurfbretter (subsidiär) 

    

 
 

    

Luftfahrzeuge zu privaten 
Zwecken 

 Versicherungsschutz   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihr Gebrauch von Luftfahrzeugen,  
für die keine Zulassungs- oder 
Versicherungspflicht besteht 

    

     
     

Luftfahrzeuge zu privaten 
Zwecken 

 Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Der Gebrauch von Flugmodellen  
(auch Drohnen) bis 500 g 
Geltungsbereich: Geographische 
Grenzen Europas sowie die 

AH026-01 – 10 Mio. EUR 10 Mio. EUR 
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außereuropäischen Gebiete des 
Geltungsbereiches der Europäischen 
Union 

Der Gebrauch von Flugmodellen  
(auch Drohnen) von 501 g bis 5 kg 
Geltungsbereich: Geographische 
Grenzen Europas sowie die 
außereuropäischen Gebiete des 
Geltungsbereiches der Europäischen 
Union 

AH026-01 – 10 Mio. EUR  
einschließbar 

10 Mio. EUR  
einschließbar 

 
 

    

Tierhaltung zu privaten Zwecken  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Sie als Halter und Hüter von zahmen 
Haustieren (aber z.B. nicht von Hunden, 
Pferden, Rindern) 

    

Sie als Hüter fremder Hunde und 
fremder Pferde (nur gelegentlich) 
(subsidiär) 

    

Sie als Reiter fremder Pferde und 
Fahrer bei der Benutzung fremder 
Fuhrwerke (subsidiär) 

    

Sie als Hüter oder Halter von 
verordneten Blinden-/Begleithunden 

    

 
 

    

Sonstige Sachschäden  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Sachschäden durch allmähliche 
Einwirkung z. B. von Temperatur, Gasen, 
Dämpfen, Feuchtigkeit usw. 

    

Sachschäden durch häusliche 
Abwässer 

    
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Sonstige Sachschäden  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Sachschäden durch Ihre 
Gefälligkeitshandlungen 

 bis zur Höhe 
der Versicher-
ungssumme 

bis zur Höhe 
der Versicher-

ungssumme 

bis zur Höhe 
der Versicher-
ungssumme 

Sachschäden an Lehrgeräten bei Ihrer 
Teilnahme am fachpraktischen 
Unterricht (subsidiär) 

 5.000 EUR  
(SB 150 EUR) 

bis zur Höhe 
der Versicher-
ungssumme 

bis zur Höhe 
der Versicher-
ungssumme 

Sachschäden an persönlichen 
Gegenständen des Arbeitskollegen 
aufgrund Ihrer betrieblich und 
arbeitsvertraglich veranlassten Tätigkeit 

AH020-01 – – 10.000 EUR    

     

Sonstige Schäden  Versicherungsschutz 
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Gegen Sie gerichtete Regress-
ansprüche der Sozialversicherungs-
träger, für durch Sie verursachte 
Schäden gegenüber Ihren 
mitversicherten Personen1,2 

    

Haftpflichtansprüche aus 
Personenschäden der versicherten 
Personen untereinander  

AH029-01 –   

Schäden gegenüber Dritten durch Ihre 
Pflegepersonen, die nicht auf Dauer  
bei Ihnen beschäftigt sind 

AH022-01 – –  

Sie erhalten in einer Notfallsituation von 
einem Dritten freiwillig Hilfe und werden 
deswegen auf Ersatz des hierdurch 
entstandenen Personen- oder 
Sachschadens in Anspruch genommen, 
für den der Dritte aufgrund seiner 
freiwilligen Hilfeleistung in Anspruch 
genommen wird (§ 904 BGB) 

    

Ansprüche aus Benachteiligungen für 
Privatpersonen (AGG) 

    

Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen 

    

Umweltschadensversicherung     

Neuwertentschädigung AH034-01 – 3.000 EUR 3.000 EUR 
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Tagesmutter  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihre unentgeltliche Tagesmutter-
tätigkeit im eigenen Haushalt, 
unbegrenzte Anzahl Kinder 

    

Ihre entgeltliche Tagesmuttertätigkeit 
im eigenen Haushalt, unbegrenzte 
Anzahl Kinder 

    

Ihre entgeltliche Tagesmuttertätigkeit 
im Rahmen geringfügiger 
Beschäftigung außerhalb des eigenen 
Haushaltes, unbegrenzte Anzahl Kinder 

    

     
     
     

Sonstige Tätigkeiten  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Ihre Tätigkeit als Betreuer/Vormund   
ohne Antrag 
und Namens-
nennung der 
betreuten 
Person 

 
ohne Antrag 
und Namens-
nennung der 
betreuten 
Person 

 
ohne Antrag 
und Namens-
nennung der 
betreuten 
Person 

Ihre selbstständige nebenberufliche 
Tätigkeit (ohne Beschäftigung von 
Angestellten) 

AH024-02 – –  

Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten 
(subsidiär) 

    

Ihre Teilnahme am fachpraktischen 
Unterricht (Schule/Universität) 
(subsidiär) 

    
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Schäden an gemieteten/ 
geliehenen Sachen 

 Versicherungsschutz   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Sachschäden an beweglichen 
Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenständen in 
vorübergehend von Ihnen gemieteten 
Ferienhäusern/-wohnungen sowie 
Hotels, Pensionen, Schiffskajüten und 
Wohnmobilen 

AH017-02 –   

Beschädigung medizinischer 
Diagnosegeräte, die von Ihnen zu 
privaten Zwecken gemietet, geliehen, 
gepachtet oder Ihnen unentgeltlich 
überlassen wurden (subsidiär) 

AH019-01 – –  

     

Schäden an gemieteten/ 
geliehenen Sachen 

 Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Beschädigung, Vernichtung oder 
Verlust von Ihnen gemieteten, 
geliehenen oder gepachteten 
beweglichen Sachen 

AH018-01 – 5.000 EUR 
(SB 150 EUR) 

50.000 EUR 
(SB 150 EUR) 

     
     

Sonstige Leistungen  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Vorsorgeversicherungsschutz für  
aus dem Versicherungsschutz 
ausscheidende Kinder1 

AH023-01 – – 3 Monate 

Beitragsbefreiung bei unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit 

 bis zu  
6 Monate 

bis zu  
6 Monate 

bis zu  
6 Monate 

Wir garantieren mindestens die 
Leistungen der Bedingungen des 
Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft  
e.V. AVB PHV Mai 2024 

    

Zukünftige Leistungsverbesserungen 
können angeboten werden 

    

Innovationsversprechen     

Besitzstandsklausel      
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Amtshaftpflicht     
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Für Richter, Beamte, Angestellte des 
öffentlichen Dienstes, Soldaten oder 
Angehörige des Bundesgrenzschutzes 

BBR-Amt 
2017 

– – einschließbar 

Versicherbare Personen 
• Sie 
• Ihr Lebenspartner 
• Kinder in häuslicher Gemeinschaft 

mit Ihnen lebend 

BBR-Amt 
2017 

– – einschließbar 

Besonderheit bei Amtshaftpflicht bei 
Lehrer: Weltweiter Auslandsaufenthalt, 
bei Beibehaltung des deutschen 
Erstwohnsitzes 

 – – 1 Jahr 

Abhandenkommen von fiskalischem 
Eigentum (nur für Bundeswehr, 
Grenzschutz, Polizei, Zoll mit/ohne 
technischer Tätigkeit in Luft-
/Schifffahrt)) 

 – – einschließbar 
500 EUR 

 
 
 

Privathaftpflicht – Bausteine  
Wichtiger Hinweis: Die nachfolgenden Bausteine gelten nur versichert, wenn diese vereinbart werden und 
im Versicherungsschein und dessen Nachträgen aufgeführt sind. 
 
 

Eigentümer von Immobilien,  
Grundstücken und den dazu-
gehörigen Heizöl-/ Gasanlagen, 
Anlagen von erneuerbaren 
Energien (Inland) 

Entschädigungsgrenze  
innerhalb der Versicherungssumme 

   
 Baustein-Nr. Basis 

einschließbar 
Komfort 
einschließbar 

Top 
einschließbar 

Ihr/e selbstgenutzte/s 
• Ein-, Zwei-, Dreifamilienhaus 
• Wohnung (eine oder mehrere) 
• Wochenend-/Ferienwohnung(en) 
• Wochenend-/Ferienhaus 
• eines Schrebergartens 
• eines fest installierten 

Wohnwagens 
• zugehöriger Garagen, Gärten 
• Flüssiggastanks 

 
 
 
 

B-PHV 01-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Nicht zu Ihrem selbstgenutzten 
Eigentum ( Ein-, Zwei-, 
Dreifamilienhaus, Wohnung(en), 
Wochenend-/ Ferienwohnung(en), 
Wochenend-/ Ferienhaus) gehörige 
einzelne Garage (subsidiär) 

 
 

B-PHV 01-01 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Schäden aus Ihrer Streu-, Räum- und 
Reinigungspflicht 

B-PHV 01-01    

Ihr unbebautes Grundstück in 
Deutschland 

B-PHV 01-01 bis 10.000 qm bis 10.000 qm bis 10.000 qm 

Bauherrenrisiko bei Bauvorhaben an 
mitversicherten Objekten 

B-PHV 01-01 bis max. 
200.000 EUR 

Bausumme 

bis max. 
200.000 EUR 

Bausumme 

bis max. 
200.000 EUR 

Bausumme 

Schäden aus der Vermietung von 
• Ein-, Zwei- oder Dreifamilienhäuser 
• Wochenend-/Ferienhäusern 

und/oder Wochenend-
/Ferienwohnungen 

• Einliegerwohnungen 
• einzelner Zimmer (dauerhaft) 
• einzelner Zimmer an Feriengäste 

(vorübergehend) 

B-PHV 01-01  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schäden aus der Vermietung von 
• Eigentumswohnungen 
• Räumen zu gewerblichen Zwecken 

und/ oder Garagen 

 
B-PHV 01-01 

 
je max. 3 
je max. 3 

 
je max. 3 
je max. 3 

 
je max. 3 
je max. 3 

Unterhaltung einer Wandladestation/ 
Wallbox 

B-PHV 01-01    

Heizöltank unterirdisch und/ oder 
oberirdisch (Gewässerschaden) 

B-PHV 01-01 bis 12.000 
Liter 

bis 12.000 
Liter 

bis 12.000 
Liter 

Abwassersammelgrube und/ 
oder Kleinkläranlage 

B-PHV 01-01    

Sie als Betreiber eine/r 
• Photovoltaikanlage, 
• Solaranlage auch Balkonkraftwerk, 
• genehmigungsfreien Klein-Wind-, 

Wasserkraftanlage bis zu 15 kW, 
• Wärmepumpenanlage, 
• Geothermieanlage (Erdwärme) bis 

100 m Tiefe, 
• Bioenergieanlage, 
• Blockheizkraftanlage bis zu 50 kW 

termische Leistung. 

B-PHV 01-01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Eigentümer von Immobilien,  
Grundstücken und den dazu-
gehörigen Heizöl-/ Gasanlagen, 
Anlagen von erneuerbaren 
Energien (Ausland) 
(in einem EWR3-Staat, der 
Schweiz oder dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und 
Nordirland) 

Entschädigungsgrenze  
innerhalb der Versicherungssumme 

   
 Baustein-Nr. Basis 

einschließbar 
Komfort 
einschließbar 

Top 
einschließbar 

Ihr/e selbstgenutzte/s 
• Ein-, Zwei-, Dreifamilienhaus 
• Ferienwohnung(en) 
• Ferienhaus 
• dazugehörige Garagen und 

Gärten,eines Schrebergarten, 
abgestellter Wohnwagenanhänger 

B-PHV 01-01  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ihr unbebautes Grundstück 
(Eigentümer) 

 bis 10.000 qm bis 10.000 qm bis 10.000 qm 

Schäden aus der Vermietung von 
• Wochenend-/ Ferienwohnung/ 

und/oder eines Wochenend-/ 
Ferienhauses (subsidiär) 

  
 

 
 

 
 

Unterhaltung einer Wandladestation/ 
Wallbox 

    

Heizöltank unterirdisch und/ oder 
oberirdisch (Gewässerschaden) 

 bis 12.000 
Liter 

bis 12.000 
Liter 

bis 12.000 
Liter 

 
Bestleistung 

  
Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Baustein-Nr. Basis Komfort Top 

Bestleistung B-PHV 02-01 – – einschließbar 

 
 
 
1 nicht in der Single-Deckung mitversichert 

2 nicht in der Single-Deckung mit Kind/er mitversichert 

3 Europäischer Wirtschaftsraum 
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Tierhalter-Haftpflicht** 
 

Versicherte Schäden  Versicherungssumme    
 
 Klauseln Basis Komfort Top 

Personen- Sach- und 
Vermögensschäden, pauschal bis 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

     
     

Versicherte Schäden  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme  

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Vorsorge-Versicherung, pauschal  5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

Mietsachschäden z. B. an durch Sie 
gemieteten Gebäuden, Wohnräumen 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

Forderungsausfalldeckung 
inkl. Gewaltopferschutz 

TH001-01 – 
– 

– 
– 

50 Mio. EUR 
100.000 EUR 

Kleingebinde, Gesamtmenge 
(Gewässerschaden) 

TH002-01 – – 1.000 Liter 

Besitz und Gebrauch nicht 
versicherungspflichtiger Hunde-/ 
Pferdetransportanhänger  

TH006-01 – – 2.500 EUR 

Rettungs- und Bergungskosten 
(für das versicherte Tier) 

TH003-01 – – 25.000 EUR 

     
     

Versicherte Personen  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Halter/Mithalter     

Eigentümer/Miteigentümer     

Familienangehörige     

Fremde Hüter, sofern sie nicht 
gewerblich tätig sind 

    

Sonstige Personen in häuslicher 
Gemeinschaft 

TH004-01 – –  
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Schäden an gemieteten/ 
geliehenen Sachen 

 Versicherungsschutz   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Schäden an zur Tierhaltung 
gemieteten oder geliehenen 
beweglichen Sachen (nicht an Kfz) 

TH005-01 – –  

Schäden an 
Einrichtungsgegenständen in 
gemieteten Ferienimmobilien  

TH005-01 – –  

     
     

Sonstige Schäden  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Ansprüche versicherter Personen 
untereinander (Personenschäden)  

TH007-01 – –  

Nutzung des versicherten Tieres zu 
therapeutischen Zwecken, Besuchs-, 
Rettungs- oder Suchhund - privat und 
Ehrenamt –  
(gilt nicht für Gnadenbrotpferde) 

TH008-01 – –  

Schäden durch tierische 
Ausscheidungen  

    

Leistungsanspruch auch bei 
Missachtung eines Leinen- und 
Maulkorbzwangs bei versicherten 
Hunden 

    

Leistungsanspruch auch beim Reiten 
ohne Zaumzeug und/oder ohne Sattel 
bei versicherten Pferden  
(gilt nicht für Gnadenbrotpferde) 

    

Flurschäden (z. B. Schäden an 
landwirtschaftlich genutztem Grund) 
sowie Weideschäden (z. B. Schäden 
an Zäunen oder Begrenzungspfählen) 

    

Allmählichkeitsschäden TH009-01 – –  

Gewollter/ungewollter Deckakt des 
versicherten Tieres 

    
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 Klauseln Basis Komfort Top 

Welpen/Fohlen des versicherten 
Muttertieres, solange sie noch bei der 
Mutter leben 

 12 Monate 12 Monate 12 Monate 

Reitbeteiligung (gilt nicht für 
Gnadenbrotpferde) 

 max. 3, 
namentliche 
Nennung 

max. 3, 
namentliche 
Nennung 

max. 3, 
namentliche 
Nennung 

Fremdreiter     

Umweltschäden     

     
     

Freizeitaktivitäten   Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Teilnahme am Unterricht eines 
Hundevereins/Reitvereins  
(gilt nicht für Gnadenbrotpferde) 

    

Besuch der Hundeschule/Reitschule 
(gilt nicht für Gnadenbrotpferde) 

    

Vorbereitung, Training & Teilnahme an 
Schauvorführungen, Turnieren und 
Rennen (gilt nicht für 
Gnadenbrotpferde) 

    

Schutz der anderen Teilnehmer und 
Scheinverbrecher (Figuranten) 

    

Privater Gebrauch eigener und 
fremder Fuhrwerke ohne Motor 
(Schlitten, Kutschen), gilt nicht für 
Gnadenbrotpferde 

    

Aufenthalt in Hundepension 
(subsidiär) 

    
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Auslandsaufenthalt bei 
Beibehaltung des deutschen 
Erstwohnsitzes  

 Geltungsdauer   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

EU, Schweiz, Liechtenstein, 

Norwegen, Island, Monaco, San 

Marino, Andorra 

 zeitlich 
unbegrenzt 

zeitlich 
unbegrenzt 

zeitlich 
unbegrenzt 

weltweit  3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 

     
     

Auslandsaufenthalt bei 
Beibehaltung des deutschen 
Erstwohnsitzes  

 Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Kautionsleistung in EU, Schweiz, 
Liechtenstein, Norwegen, Island, 
Monaco, San Marino, Andorra 

TH010-01 – – 1 Mio. EUR 

     
     

Sonstige Leistungen  Versicherungsschutz   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Wir garantieren mindestens die 
Leistungen der Bedingungen des 
Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. AVB 
PHV, Stand: Mai 2020 

    

Beitragsbefreiung bei 
unverschuldeter Arbeitslosigkeit 

 6 Monate 6 Monate 6 Monate 

Zukünftige Leistungsverbesserungen 
können angeboten werden 

    

Innovationsversprechen     

Besitzstandsklausel     

     

**gilt für das jeweils versicherte Tier (Pferd/Hund/Gnadenbrotpferd) 
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Sportboot-Haftpflicht 
 
Versicherte Schäden  Versicherungssumme    
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Personen, Sach- und 
Vermögensschäden, pauschal bis 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

     
     

Versicherte Schäden  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Vorsorge-Versicherung, pauschal  5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

     
     

Auslandsaufenthalt bei 
Beibehaltung des deutschen 
Erstwohnsitzes 

 Geltungsdauer   

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

weltweit  1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 
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Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht 
   
Versicherte Schäden  Versicherungssumme   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Personen, - Sach- und 
Vermögensschäden, pauschal bis 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR   

     
     

Versicherte Schäden  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Vorsorge-Versicherung, pauschal  5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

     
     

Versicherte Schäden     
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Kleingebinde, Gesamtmenge 
(Gewässerschaden) 

 500 Liter 500 Liter 500 Liter 

Bauherrenrisiko bei Bauvorhaben an 
mitversicherten Objekten 

 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 

     
     

Gewässerschaden-Haftpflicht 
   
Versicherte Schäden  Versicherungssumme   
     

 Klauseln Basis Komfort Top 

Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden, pauschal bis 

 5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR 

     
     

Versicherte Schäden  Entschädigungsgrenze innerhalb der 
Versicherungssumme    

     
 Klauseln Basis Komfort Top 

Vorsorge-Versicherung, pauschal  5 Mio. EUR 20 Mio. EUR 50 Mio. EUR   

     
     
 



























Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die
PrivatSchutz Tierhalter-Haftpflichtversicherung
(BBR-TH 2017)

Fassung 07.2023

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein oder
dessen Nachträgen die Mitversicherung der
Tierhalter-Haftpflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist.

 
1 Welches Risiko ist versichert?

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB
2017) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen Ihre
gesetzliche Haftpflicht als Halter der/des im Versicherungsschein
und dessen Nachträgen mit Rasse aufgeführten Tiere/s.

Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen o. dgl.
Zwecken finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

 
2 Welche Personen sind versichert?

2.1 Versichert ist Ihre persönliche gesetzliche Haftpflicht aus der
privaten Haltung von Hunden, Reit- und Zugtieren (Pferde,
Gnadenbrotpferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.).

• Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der nicht
gewerbsmäßigen

• Halter/Mithalter,
• Eigentümer/Miteigentümer,
• Familienangehörige,
• Hüter,

sowie in der Pferdehalterhaftpflicht zusätzlich

• Reitbeteiligungen
und

• (Fremd-)Reiter (solange dies gelegentlich und unentgeltlich
erfolgt)

der versicherten Pferde jeweils in dieser Eigenschaft.
 
2.2 Alle für Sie geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die
mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht
für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB
2017), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person
entsteht.

 
Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen
oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsnehmers oder
einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der
Versicherungsschutz sowohl für Sie als auch für die mitversicherten
Personen.
 
2.3 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag dürfen nur Sie
ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl Sie als
auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

 
3 Welchen Umfang umfassen unsere

Leistungen?

3.1 Es gelten die im Versicherungsschein oder dessen
Nachträgen sowie in diesen Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung

genannten Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf
Ziff. 5 und Ziff. 6 AHB 2017 wird hingewiesen.

Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Reitverhältnisse
über die regelmäßige Benutzung des versicherten Pferdes (nicht
Gnadenbrotpferd) gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten.
 
3.2 Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen
Haftpflichtansprüchen aus Flurschäden, die durch das versicherte
Tier verursacht wurden. Bei versicherten Pferden ist zudem Ihre
gesetzliche Haftpflicht aus Weideschäden (z. B. Schäden an Zäunen
oder Begrenzungspfählen) mitversichert.

 
4 In welchem Umfang ist die private Nutzung der

Tiere versichert?

4.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf
Hundewelpen Ihres versicherten Hundes und Fohlen Ihres
versicherten Pferdes.

Der Versicherungsschutz endet, wenn sich die Hundewelpen oder
Fohlen nicht mehr in Ihrem Besitz befinden, spätestens jedoch nach
Ablauf der im Versicherungsschein und dessen Nachträgen
genannten Dauer seit deren Geburt. Es gelten dann die
Bestimmungen der Vorsorge-Versicherung (Ziff. 4 AHB 2017).
 
4.2 Mitversichert ist Ihre persönliche gesetzliche Haftpflicht und
die der mitversicherten und berechtigten Person wegen Schäden

a. aus gewolltem oder ungewolltem Deckakt des versicherten Tieres
b. durch Ausscheidungen des versicherten Tieres
c. aus der Haltung von Zugtieren mit Benutzung eigener bzw.

fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken einschließlich der
gelegentlichen unentgeltlichen Beförderung von Gästen. Gilt nicht
für Gnadenbrotpferde.

 
5 In welchem Umfang sind Mietsachschäden

versichert?

5.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2017 –
Ihre gesetzliche Haftpflicht in Ihrer Eigenschaft als Tierhalter aus der
Beschädigung von gemieteten Gebäuden, Wohnräumen und
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden
(inkl. Ferienwohnungen) bis zu der im Versicherungsschein oder
dessen Nachträgen genannten Versicherungssumme.

Mitversichert sind Mietsachschäden an den zugehörigen Balkonen
oder Terrassen.

Des Weiteren sind auch Schäden an Offenställen und Pferdeboxen
mitversichert.
 
5.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

• Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und

Warmwasserbereitungsanlagen,
• Glasschäden, soweit Sie sich hiergegen besonders versichern

können,
• Schäden infolge von Schimmelbildung,
• Schäden an gemieteten oder geliehenen beweglichen Sachen,
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• Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; als
Landfahrzeuge gelten Fahrzeuge, die durch Maschinenkraft durch
Muskelkraft oder mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb an
Land bewegt werden,

• Schäden an Sachen, die dem Bereich eines eigenen oder fremden
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch
Ehrenamtes) zuzurechnen sind,

• Gebrauchsspuren oder Abnutzungen, die typisch vorhersehbar
durch die Haltung oder Anwesenheit von Tieren entstehen,
insbesondere Kratzspuren, Bissspuren oder sonstige
Verschmutzungen.

 
6 In welchem Umfang sind Freizeitaktivitäten und

die private Teilnahme an sportlichen
Tierveranstaltungen mitversichert?

Mitversichert sind im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden, die durch den versicherten Hund/ das
versicherte Pferd verursacht worden sind in folgender Verwendung
zu privaten Zwecken oder bei folgenden privaten Aktivitäten:

6.1 Hund

• Teilnahme am Unterricht eines Hundevereins/ einer Hundeschule,
• Vorbereitung, Training und Teilnahme an Schauvorführungen,

Turnieren und Rennen mit und ohne Fuhrwerk (z. B. Schlitten),
• Kutsch- und Schlittenfahrten (mit und ohne Fahrgäste); nicht

versichert sind Schäden an gezogenen eigenen Fuhrwerken,
• Schutz der anderen Teilnehmer und Scheinverbrecher

(Figuranten) im Rahmen dieser hundesportlichen Veranstaltungen;
• Aufenthalt in Hundepension (subsidiär).
 
6.2 Pferd (gilt nicht für Gnadenbrotpferde)

• Teilnahme am Unterricht eines Reitvereins/ einer Reitschule;
• Vorbereitung, Training und Teilnahme an Schauvor-führungen,

Turnieren und Rennen mit und ohne Fuhrwerk (z. B. Schlitten);
• Kutsch- und Schlittenfahrten (mit und ohne Fahrgäste); nicht

versichert sind Schäden an gezogenen eigenen Fuhrwerken.
• Schutz der anderen Teilnehmer und Scheinverbrecher

(Figuranten) im Rahmen dieser Veranstaltungen;

 
7 Was passiert bei einem unwissentlichen

Verstoß gegen Halterpflichten?

7.1 Wir verzichten auf eine Einschränkung der Leistungen bei
Missachtung einer Leinen- oder Maulkorbpflicht bei versicherten
Hunden bzw. beim Reiten ohne Zaumzeug und/oder ohne Sattel bei
versicherten Pferden (nicht Gnadenbrotpferde).
 
7.2 Nicht versichert sind jedoch Ansprüche wegen reiner
Vermögensschäden, soweit hierbei bewusst von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften abgewichen wird.

 
8 Was gilt hinsichtlich von Kraftfahrzeugen,

Kraftfahrzeug-Anhängern, Luft- und
Raumfahrzeugen, Luftlandeplätzen und
Wasserfahrzeugen?

8.1 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhängern

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
Schäden, die Sie, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen.
 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein Gebrauch im
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.
 

8.2 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

• wegen Schäden, die Sie, eine mitversicherte Person oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch
eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die Sie als
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch
genommen werden. 

• wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus
ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden
durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus der Planung oder
Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen
bestimmt waren,

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

• gegen Sie als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und
Nutznießer von Luftlandeplätzen.

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft-
oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

8.3 Wasserfahrzeuge

Im Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
Schäden, die Sie, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die Sie als Halter oder
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.

 
9 In welchem Umfang sind öffentlich-rechtliche

Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz
(USchadG) versichert?

9.1 Versichertes Risiko

Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1 AHB 2017
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages
 
• die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und

bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
• die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und

bestimmungswidrig erfolgt ist.
 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung,
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser
Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des
Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können
(Entwicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine
 
• Schädigung von geschützten Arten und natürlichen

Lebensräumen,
• Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
• Schädigung des Bodens.
 
Mitversichert sind, abweichend von Ziff. 7.6 AHB 2017, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten,
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
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9.2 Höchstersatzleistung

Die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen genannte
Versicherungssumme ist der Höchstbeitrag für jeden
Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres
eingetretenen Versicherungsfälle zusammen.

9.3 Auslandsschäden

Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2017 und Ziff. 10.1
BBR-TH 2023 im Umfang dieses Versicherungsvertrages im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
eintretende Versicherungsfälle.

Versicherungsschutz besteht abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2017
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht
überschreiten.

9.4 Ausschlüsse

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

9.4.1  Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die
Personen (Sie oder einen Mitversichertern) richten, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

9.4.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 

9.4.2.1 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen,

9.4.2.2 für die Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B.
Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hätte erlangen können.

 
10 In welchem Umfang sind Auslandsschäden

versichert?

10.1 Umfang

Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2017 – Ihre gesetzliche
Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender Schadenereignisse,
soweit diese
 
• bei einem unbegrenzten Auslandsaufenthalt

– in Europa
– in den Anliegerstaaten des Mittelmeeres
– auf den Kanarischen Inseln
– auf den Azoren oder
– auf Madeira

• bei einem Auslandsaufenthalt bis zu der im Versicherungsschein
oder dessen Nachträgen genannten Dauer in allen anderen
Staaten (weltweit) eingetreten sind.

Voraussetzung hierfür ist die Beibehaltung Ihres deutschen
Hauptwohnsitzes.

10.2 USA/Kanada

Bei den in den USA/US-Territorien und Kanada eintretenden
Versicherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen
werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB 2017 – unsere
Aufwendungen für Kosten als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die uns nicht selbst
entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf unsere Weisung
hin entstanden sind.

10.3 Ausschlüsse

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche auf
Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

10.4 Leistungserfüllung

Unsere Leistungen erfolgen in der Vertragswährung. Unsere
Verpflichtung gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Betrag in
der Vertragswährung bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen
ist.

 
11 Welche Leistungsgarantie wird Ihnen

zugesichert?

Wir garantieren, dass die dieser Versicherung zugrunde liegenden
Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsehmers
von den durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen AVB
Private HundehalterHV und AVB Private PferdehalterHV (Stand: Mai
2020) abweichen.
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TH001-01 Forderungsausfalldeckung inkl.
Gewaltopferschutz

1. Forderungsausfalldeckung

1.1 Versichertes Risiko
 
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass Sie während der
Wirksamkeit dieser Ausfalldeckung durch einen Dritten in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Norwegen, der Schweiz, in
Liechtenstein, Island, Monaco, San Marino oder Andorra geschädigt
werden und die daraus resultierenden berechtigten zivilrechtlichen
Schadenersatzansprüche nicht realisiert werden können (z. B. wegen
Vermögenslosigkeit des Schädigenden).
 
1.2 Mitversicherte Personen
 
1.2.1 Mitversichert sind gleichartige Ansprüche der
mitversicherten Personen, sofern diese bedingungsgemäß in der
Tierhalter-Haftpflichtversicherung ohne besondere
Beitragsberechnung mitversichert sind.

1.2.2 Die für Sie getroffenen Bestimmungen finden für die
mitversicherten Personen sinngemäß Anwendung.

1.3 Versicherte Schäden
 
Versichert sind die finanziellen Folgen von Personenschäden (Tötung
oder Gesundheitsbeeinträchtigung von Menschen) oder
Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen), für die
der Schädigende aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts Ihnen gegenüber zum Schadenersatz
verpflichtet ist.

Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang
mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine
medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr,
inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.

1.4 Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes
 
Mit der Ausfalldeckung werden Sie so gestellt, als ob der
Schädigende Versicherungsschutz über eine eigene
Tierhalter-Haftpflichtversicherung genießen würde.

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den vereinbarten
Versicherungssummen und versicherten Tatbeständen der für Sie in
diesem Vertrag enthaltenen Tierhalter-Haftpflichtversicherung.

1.5 Voraussetzung
 
Voraussetzung für die Leistung ist, dass

1.5.1 der Schädigende zum Zeitpunkt des
Schadenereignisses seinen festen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, in Norwegen, der Schweiz, in Liechtenstein,
Island, Monaco, San Marino oder Andorra hatte;

1.5.2 Sie gegen den Schädigenden ein rechtskräftiges,
vollstreckbares Urteil (für Versäumnisurteile besteht in der
Forderungsausfalldeckung kein Versicherungsschutz) vor einem
Gericht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, Norwegens,
der Schweiz, Liechtensteins, Islands, Monacos, San Marinos oder
Andorras erstritten haben.

Einem Urteil gleichgestellt sind ein

• Vollstreckungsbescheid;
• gerichtlicher Vergleich;
• notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus dem

hervorgeht, dass sich der Schädigende persönlich der sofortigen
Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft.

1.5.3 die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermaßen
fehlgeschlagen ist oder aussichtslos erscheint.

1.5.3.1 Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn
sie nicht oder nicht zur vollständigen Befriedigung Ihrer Ansprüche
geführt hat.

1.5.3.2 Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere
dann als aussichtslos, wenn der Schädigende

• innerhalb der letzten drei Jahre die eidesstattliche Versicherung
abgegeben hat;

• in der örtlichen Schuldnerkartei des Gerichtes geführt wird;

1.5.4 Sie Ihre Ansprüche gegen den Schädigenden an uns
abtreten.

1.6 Ausschlüsse

1.6.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Gefahren

1.6.1.1 die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes,
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes vgl. – Ziff. 18) oder einer
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art des
Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind, oder

1.6.1.2 die einer Pflichtversicherung unterliegen.

1.6.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Ansprüche wegen Schäden an

• Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern;
• Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes,

Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes – siehe aber Ziff.
18) eines Mitversicherten zuzurechnen sind.

1.6.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind des
Weiteren

1.6.3.1 Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der
Rechtsverfolgung;

1.6.3.2 Schäden, zu deren Ersatz

a) bei einem Dritten Leistungen beantragt werden
können oder ein Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. aus Sach-
oder Haftpflichtversicherungen),

b) ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat,
auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche
oder ähnliches von Dritten handelt;

1.6.3.3 Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder
vertraglichen Forderungsübergangs;

1.6.3.4 Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass
berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

1.6.3.5 Ansprüche aus Schäden, die der Schädigende durch
vorsätzliches Handeln herbeigeführt hat.

1.7 Ihre Obliegenheiten

1.7.1 Sie haben uns den Versicherungsfall anzuzeigen. Sie
sind verpflichtet, alle für den Schadenfall relevanten Tatumstände
wahrheitsgemäß und ausführlich zu melden. Insbesondere haben Sie
uns den Originaltitel und die Original-Vollstreckungsunterlagen
auszuhändigen. Auf unseren Wunsch hin, haben Sie uns alle
Auskünfte und sonstigen Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein
Versicherungsfall im Sinne der Klausel vorliegt, zu überlassen.

1.7.2 Sie sind verpflichtet nachzuweisen, dass die
Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder aussichtslos erscheint.
Hierfür haben Sie z. B. das Vollstreckungsprotokoll des
Gerichtsvollziehers, aus dem sich die Erfolglosigkeit der
Zwangsvollstreckung ergibt, vorzulegen.

1.7.3 Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt Ziff. 10 AHB
2017 entsprechend.

1.8 Ansprüche Dritter

Dritte, insbesondere der Schädigende, können aus diesem Vertrag
keine Rechte herleiten.
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2. Gewaltopferschutz

2.1 Voraussetzung
 
Sind Sie oder einer Ihrer mitversicherten Personen Opfer einer
Gewalttat geworden und haben hierdurch einen Personenschaden
erlitten, werden wir uns bei Vorliegen eines im Übrigen nach Klausel
TH001-01, Ziff. 1 THV KL Top-2017 versicherten Forderungsausfalls
nicht auf den Ausschluss vorsätzlich herbeigeführter Schäden gemäß
Ziff. 7.1 AHB 2017 berufen. Dafür müssen folgende Voraussetzungen
vorliegen:
 
2.2 Kein Mitverschulden von mehr als 25 %
 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn Sie kein Mitverschulden von
mehr als 25 % trifft. Maßgeblich für das Ausmaß eines etwaigen
Mitverschuldens ist ein in einem Zivilprozess ergangenes
rechtskräftiges Urteil. Bei einem Mitverschulden von mehr als 25 %
entfällt der Versicherungsschutz nach Ziff. 2 vollständig.

2.3 Strafantrag
 
Ist die Tat nur auf Antrag verfolgbar, muss eine Anzeige der Straftat
erstattet und der Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft oder den
Behörden und Beamten des Polizeidienstes bzw. des Amtsgerichts
schriftlich gestellt werden.

2.4 Versicherte Schäden
 
Versichert sind ausschließlich Forderungsausfälle aufgrund von
Personenschäden.

2.5 Subsidiaritätsklausel
 
Wir leisten in dem Umfang keine Entschädigung, in dem • ein anderer
Versicherer (z. B. Ihr Schadensversicherer)

• ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger
Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um
Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche Ansprüche
handelt.

2.6 Höchstersatzleistung
 
Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der Versicherungssumme für
Personenschäden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein oder dessen Nachträgen aufgeführte Summe
begrenzt.

TH002-01 Kleingebinde, Gesamtmenge
(Gewässerschaden)

1. Umfang

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für unmittelbare oder
mittelbare Folgen einer nachteiligen Veränderung der
Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden). Hierbei werden
Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt.

Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen resultieren, deren
Betreiber Sie sind, besteht Versicherungsschutz ausschließlich für die
nachfolgend genannten Anlagen.

• Kleingebinde bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem
Gesamtfassungsvermögen bis 1.000 l/kg;

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen
Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versicherungsschutz aus
diesem Vertrag.

Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen überschritten
werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung.

2. Rettungskosten

Wir übernehmen

• Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur
Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie

• außergerichtliche Gutachterkosten.

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkosten
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme
für Sachschäden nicht übersteigen. Auf unsere Weisung
aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten
werden auch insoweit von ihm übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden
übersteigen. Unsere Billigung Ihrer Maßnahmen oder denen Dritter
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als unsere
Weisung.

3. Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich 

• auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder

• unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen

beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

TH003-01 Rettungs- und Bergungskosten (für das
versicherte Tier)

1. Umfang

Mitversichert sind Aufwendungen die Sie für die Rettung oder
Bergung Ihres versicherten Tieres, aus einer Notlage, aufbringen
müssen.

 
2. Höchstersatzleistung

Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der Versicherungssumme für
Personen-, Sach-, Vermögensschäden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein oder dessen Nachträgen aufgeführte Summe
begrenzt.

 
TH004-01 Sonstige Personen in häuslicher

Gemeinschaft

Ergänzend zu Ziff. 2 BBR-THV 2017 gelten folgende Personen
mitversichert:

• aller sonstigen mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Personen

Die Mitversicherung endet, sobald die mitversicherte Person nicht
mehr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt.

 
TH005-01 Schäden an zur Tierhaltung gemieteten

oder geliehenen beweglichen Sachen
(inkl. Schäden an
Einrichtungsgegenständen in gemieteten
Immobilien)

1. Abweichend zu Ziff. 7.6 AHB und ergänzend zu Ziff. 5 BBR-THV
2017 ist die gesetzliche Haftpflicht von Schäden, die Ihr
versichertes Tier an privat geliehenen, gemieteten, geleasten
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fremden beweglichen und ausschließlich der zur versicherten
Tierhaltung dienenden Sachen (auch Weiden und Paddocks)
verursacht, versichert.

2. Mitversichert sind auch Schäden an Einrichtungsgegenständen in
gemieteten Ferienimmobilien.

3. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an geliehenen
oder gemieteten Kfz mit Ausnahme von Pferde-/
Hundetransportanhängern.

4. Wir leisten keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine
Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann oder ein Dritter zum Ersatz des Schadens verpflichtet
ist.

5. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen

– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
– Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Sache

durch ein Tier üblicherweise entstehen (z. B. Kratzspuren -
auch durch Pferdetritte).

TH006-01 Besitz und Gebrauch nicht
versicherungspflichtiger Hunde-/
Pferdetransportanhänger

1. Umfang

Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für Schäden aus dem
Besitz und Gebrauch von eigenen Hunde-/
Pferdetransportanhängern, sofern diese nicht versicherungspflichtig
sind.

2. Höchstersatzleistung

Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der Versicherungssumme für
Personen-, Sach-, Vermögensschäden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein oder dessen Nachträgen aufgeführte Summe
begrenzt.

TH007-01 Ansprüche versicherter Personen
untereinander (Personenschäden)

Mitversichert sind abweichend von Ziffer 7.4 und 7.5.1 AHB 2017
Haftpflichtansprüche der versicherten Personen (Ehe- oder
eingetragener Lebenspartner, Fremdhüter, Reitbeteiligung etc.)
untereinander, wegen Personenschäden, die das mitversicherte Tier
verursacht hat.

Ausgeschlossen bleiben Personenschäden von Ihnen selbst.

TH008-01 Nutzung des versicherten Tieres zu
therapeutischen Zwecken, Besuchs-,
Rettungs- oder Suchhund (privat und
Ehrenamt)

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für Schäden aus der
privaten und ehrenamtlichen Verwendung des versicherten Tieres –
zu therapeutischen Zwecken (Nutzung als Therapiepferd; Therapie-,
Besuchs- oder Lesehund) – als Rettungs- oder Suchhund (gilt nicht
für Gnadenbrotpferde).

Kein Versicherungsschutz besteht für die gewerbliche Verwendung
des versicherten Tieres.

TH009-01 Allmählichkeitsschäden

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden, die
durch die allmähliche Einwirkung von

• Feuchtigkeit,
• Kälte/ Wärme,
• Gasen,

• Dämpfen oder
• Niederschlägen (auch durch z.B. Rauch, Ruß, Staub)

entstanden sind.

TH0010-01 Kautionsleistung im europäischen
Ausland

1. Umfang

Haben Sie im Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur
Sicherstellung von Leistungen aufgrund Ihrer gesetzlichen Haftpflicht
zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlichen Betrag bis zu der
im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen genannten Summe
je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres bis zum Doppelten dieser dort genannten
Summe zur Verfügung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende
Schadenersatzzahlung angerechnet.

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so sind Sie
verpflichtet, die Differenz zurückzuzahlen.

Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

2. Höchstersatzleistung

Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der Versicherungssumme für
Personen-, Sach-, Vermögensschäden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein oder dessen Nachträgen aufgeführte Summe
begrenzt.
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